
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahmenbedingungen 
 
für die Freiwilligenarbeit in 
 
der evangelisch-reformierten 
 
Kirchgemeinde Bubikon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus 
aufbauen. (1. Petrus 2,5) 
 
Die Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen, die zusammen 
ein lebendiges Haus bilden, gehalten und getragen von der Liebe 
Jesu Christi. Als lebendiger Stein formt und prägt jedes Mitglied 
dieses Haus. Je mehr Menschen sich einbringen, desto vielfälti-
ger und reicher wird die Gemeinschaft der Kirche. 
 
Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Bubikon lebt von den 
vielfältigen Begabungen ihrer Mitglieder. Für sie ist es darum 
wesentlich, Frauen und Männer zur freiwilligen Mitarbeit zu ermu-
tigen und ihnen ihren Fähigkeiten, Neigungen und zeitlichen 
Möglichkeiten entsprechend Aufgaben anzuvertrauen. 
 
Freiwilligenmitarbeit bringt nicht nur der Kirchgemeinde Gewinn. 
Sie erlaubt es denen, die sich einsetzen, neue Erfahrungen zu 
machen und andere Menschen und Lebensbereiche kennen zu 
lernen. 
 
Freiwillige und ehrenamtliche Arbeiten sind ein Beitrag an die 
Kirche und an die Gesellschaft. Sie dienen dem Wohl der 
Mitmenschen und ihrem Lebensraum. Die evangelisch-refor-
mierte Kirchgemeinde Bubikon anerkennt diese Leistungen in 
geeigneter Form. 
 
Die Freiwilligen haben ein Anrecht auf professionelle Begleitung 
und Unterstützung bei ihrem Einsatz, sowie auf Weiterbildung 
und Mitbestimmung. Die verschiedenen Gruppen der freiwillig 
Tätigen erhalten daher eine Ansprechperson, welche den 
regelmässigen Kontakt mit ihnen pflegt, Wünsche und Anliegen 
aufnimmt und diese in der Kirchenpflege vorträgt. 
 
Ihr alle habt eine Gabe empfangen. Dient einander damit als 
gute Haushalterinnen und Haushalter der vielfältigen Gnade 
Gottes  
(1. Petrus 4,10) 



 
 
 
 
 
• Finden, einführen und begleiten neuer Freiwilliger 
 
Die Verantwortlichen sind bei der Suche nach neuen Freiwilligen 
bedacht darauf, dass diese für den jeweiligen Bereich möglichst 
geeignete Fähigkeiten mitbringen. Sie umschreiben den vorge-
sehenen Einsatz transparent und sprechen mit den Freiwilligen 
sorgfältig und detailliert ab, was von ihnen erwartet und was 
ihnen geboten wird. Gegebenenfalls kann eine schriftliche Ein-
satzvereinbarung erstellt werden. 
 
 
• Kontaktperson 
 
Die Kirchenpflege weist jeder Freiwilligengruppe eine Kontakt-
person zu. Diese Person pflegt mit ihr den regelmässigen 
Kontakt und Erfahrungsaustausch, wertet die Einsätze aus, 
nimmt die Bedürfnisse und Wünsche auf und stellt die gegen-
seitige Information zwischen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kir-
chenpflege und Seelsorgeteam sicher. 
 
 
• Schweigepflicht 
 
Alle freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstehen der 
Schweigepflicht. 
 



 
 
 
 
 
• Anerkennung 
 
Die Kirchgemeinde Bubikon anerkennt den Einsatz ihrer Freiwil-
ligen mit einem jährlich stattfindenden festlichen Anlass und einer 
Dankeskarte zu Weihnachten. Die Kontaktpersonen entscheiden, 
wenn nötig in Absprache mit der Kirchenpflege, über individuelle 
Anerkennungen für den Dienst einzelner Gruppen (z.B. gemein-
sames Nachtessen, Weihnachtsgeschenk, Ausflug usw.). 
 
 
• Weiterbildungen 
 
Weiterbildung wird begrüsst und unterstützt. H50 in Zürich bietet 
eine Vielfalt an Kursen an. Die Kontaktpersonen leiten die ent-
sprechenden Unterlagen an die Freiwilligengruppen weiter. Ein-
zelne Personen oder Gruppen beantragen die finanzielle Unter-
stützung von Kursbesuchen vorgängig bei der verantwortlichen 
Person der Kirchenpflege. Eine sinnvolle Koordination der Kurs-
besuche mit anderen Gruppen innerhalb der Gemeinde oder mit 
Nachbargemeinden ist erwünscht (z.B. im Besuchsdienst). 
 
 
 



 
 
 
 
 
• Spesen 
 
Materialkosten übernimmt die Kirchgemeinde im Rahmen des 
Budgets. Der Grossversand von Briefen wird über das 
Sekretariat abgewickelt. Persönliche Auslagen (Fahrkosten, 
Verpflegung, u.a.) werden gemäss Abrechnung vergütet. 
 
 
• Versicherung 
 
Die Kirchgemeinde übernimmt für die Freiwilligen die Haftpflicht-
versicherung während ihres Einsatzes. Krankheit und Unfall sind 
über die obligatorischen privaten Versicherungen abgedeckt. 
 
 
• Sozialzeitausweis 
 
Den Freiwilligen wird ein Sozialzeitausweis angeboten. Dieser 
würdigt den geleisteten Einsatz und hebt die Stärken und 
Eignungen der jeweiligen Person hervor. 
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